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RS OGH 1955/6/15 1Ob362/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1955

Norm

ABGB §186

ABGB §1042

Rechtssatz

Personen, die freiwillig und im eigenen Interesse, (um sich Ersatz für ein Kind zu scha en) Kinder in P ege nehmen,

haben nur dann Anspruch auf Ersatz der Verp egskosten, wenn sie bei der Übernahme der Kinder ein Entgelt für die

Pflege vereinbarten.
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